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Begünstigung 55 %
Ich bin Eigentümer eines alten
und baufälligen Hauses in der
Toskana. Ich habe nun vor, dieses
zu renovieren und möchte dabei
die Steuerbegünstigung zu 55
Prozent in Anspruch nehmen.
Mein Geometer sagt mir nun,
dass dies nicht möglich ist, nach-
dem das Haus über keine Hei-
zung verfügt. Stimmt dies?

Ja, die Bestimmungen der Steu-
erbegünstigung zu 55 Prozent
(Gesetz Nr. 296 vom 27.12.2006
und das Rundschreiben des Fi-
nanzministeriums Nr. 36 vom 31.
Mai 2007) sehen den Anspruch
der Begünstigung tatsächlich
nur dann vor, wenn es sich um
den Austausch eines Heizungs-
systems handelt. Sollte Ihr Ge-
bäude also keine Heizung besit-
zen, dann können die
Begünstigungen, mit Ausnahme
der Begünstigung des Einbaus
von Solarzellen, tatsächlich
nicht in Anspruch genommen
werden, da es sich hierbei nicht
um eine Energieeinsparungs-
maßnahme handelt.

Begünstigung 36 %
Ich besitze derzeit eine große
Wohnung, die renoviert wird.
Nach erfolgter Renovierung
werden zwei Wohnungen entste-
hen. Kann ich das Limit von
48.000 Euro getrennt für beide
Wohnungen in Anspruch neh-
men? 

Nein, das können Sie nicht. Es
zählt die effektive Situation vor
Beginn der Umbauarbeiten.
Nachdem vorher lediglich eine
Wohnung bestanden hat, dürfen
Sie das pro Wohnung vorgesehe-
ne Limit von 48.000 Euro nur
einmal in Anspruch nehmen.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesandten
Fragen zu treffen.

EU-Richtlinien zur Mehrwertsteuer: Ermächtigungsverordnung veröffentlicht 

Intrastat-Ergänzungen bis Juli

Im staatlichen Amtsblatt ist am
Freitag vergangener Woche die

Ermächtigungsverordnung Nr.
18 vom 11. Februar veröffent-
licht worden. Mit dieser Ver-
ordnung erfolgte die Umsetzung
von drei EU-Richtlinien betref-
fend die Mehrwertsteuer. Die
Richtlinien sind aber bereits am
1. Jänner in Kraft getreten. Die
Unternehmen müssen die Neue-
rungen schon seit Beginn des
Jahres beachten, obwohl die be-

treffende Verordnung erst jetzt
in Kraft tritt. Für wichtige De-
tailvorschriften muss man zu-
dem auf die Ministerialdekrete
sowie auf die Anweisungen der
Einnahmenagentur und der
Zollagentur warten.
Beim innergemeinschaftlichen
Erwerb oder Verkauf von Waren
sowie bei der grenzüberschrei-
tenden Erbringung und Nut-
zung von Dienstleistungen müs-
sen die Unternehmen deshalb
Unsicherheiten in Kauf nehmen.
Dies gilt besonders für die mo-
natliche oder vierteljährliche
Intrastat-Meldung. Für die
grenzüberschreitenden Waren-
und Dienstleistungsgeschäfte
hat die telematische Intra-
stat-Meldung für den Monat
Jänner bis morgen, 25. Februar,
zu erfolgen.
Um die steuerpflichtigen Un-
ternehmen und Freiberufler zu
beruhigen, hat die Einnahme-
nagentur in der vergangenen
Woche das Rundschreiben Nr. 5
vom 17. Februar veröffentlicht.
Dabei bezieht sich die Einnah-
menagentur auf das Steuerzah-
ler-Statut (statuto dei diritti del
contribuente) und kündigt an,
dass etwaige Fehler bei der Er-
stellung der Intrastat-Meldun-
gen für die Monate Jänner bis
Mai 2010 sowie für das erste
Quartal 2010 nicht geahndet

werden. Die Mehrwertsteuer-
pflichtigen müssen jedoch et-
waige Fehler mit einer Ergän-
zungsmeldung bereinigen, die
bis zum 20. Juli abzugeben ist.
Die Anweisungen müssen noch
veröffentlicht werden. Größere
Schwierigkeiten dürften sich bei
der Meldung von innergemein-
schaftlichen Dienstleistungsge-
schäften ergeben, weil nun ver-
schiedene neue Daten für die
Intrastat-Meldungen erforder-
lich sind.

ALEXANDER BRENNER-KNOLL 

Branchenrichtwerte 

„Regionale“
Anpassung 

Die Krise hat im vergangenen
Jahr in vielen Wirtschafts-

zweigen tiefe Spuren hinterlas-
sen. Aus diesem Grund haben
die Verbände eine weitgehende
Überarbeitung der Branchen-
richtwerte (studi di settore) ver -
langt. Um die Zuverlässigkeit
der Richtwerte zu erhöhen, soll-
te vor allem eine Anpassung an
die jeweiligen regionalen Ver-
hältnisse erfolgen. In diese Rich-
tung ist die Überarbeitung der
Branchenrichtwerte für das
Baugewerbe bereits ziemlich
weit fortgeschritten.

Für jede Region und jeweils für
jede einheitliche Gruppe von
Unternehmen (cluster) wurde
eine eigene Ertragsfunktion be-
stimmt, die eine bessere Schät-
zung der Erträge ermöglichen
soll. Außerdem wird das Com-
puterprogramm Gerico für jede
Region überprüfen, ob die An-
gaben für das betreffende Un-
ternehmen stimmig und ange-
messen sind und ob es sich um
einen betriebswirtschaftlichen
Normalfall handelt. Um die
Branchenrichtwerte für das
Baugewerbe an die regionalen
Verhältnisse anzupassen, wer-
den in der betreffenden Region
die Entlohnungen, das verfüg-
bare Einkommen der Einwohner
und die Entwicklung der Im-
mobilienpreise berücksichtigt.

Natürlich muss sich erst in der
Praxis zeigen, ob die überar-
beiteten Branchenrichtwerte
der tatsächlichen Entwicklung
der Unternehmenserträge im
Jahr 2009 entsprechen. wabk 

Montag, 1. März

CUD-Bestätigung für 2009:
Die Steuervertreter müssen bis heute die CUD-Bestätigung für
die im Jahr 2009 bezahlten Entgelte und die durchgeführten
Steuereinbehalte den Entgeltempfänger aushändigen oder zu-
schicken. 
Mitteilung der Mehrwertsteuer-Jahresdaten für 2009:
Die Mehrwertsteuerpflichtigen, die keine eigene Mehrwertsteu-
er-Jahreserklärung im Monat Februar gemacht haben, müssen bis
heute die Mehrwertsteuer-Jahresdaten für 2009 elektronisch
melden. 
Autosteuer („bollo“) bis 35 kW:
Für Autos mit einer Nennleistung bis 35 kW muss bis heute die im
Jänner fällige Autosteuer bezahlt werden.

Dienstag, 2. März

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die am 1. Februar 2009 abgeschlossenen
wurden, ist bis heute die Registersteuer (2% der Jahresmiete) mit
Vordruck F23 zu bezahlen. Für laufende Mietverträge, die in
früheren Jahren am 1. Februar abgeschlossen wurden, ist bis
heute die jährliche Registersteuer (2%) zu entrichten.
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Fehler bei den
Intrastat-Meldungen werden

vorerst nicht geahndet.


